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 HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 

 

  

Informationen gemäß Artt. 13 und 14 EU-Datenschutzgrundverordnung 

Nr. Beschreibung Inhalt 

1. Pflichtinformationen  

1.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen Landkreis Lörrach 
vertreten durch: 
Die Landrätin 
Palmstraße 3 
79539 Lörrach 
Telefon: +49 7621 410-0 
E-Mail: mail@loerrach-landkreis.de 

      

1.2 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten Landkreis Lörrach 
Der Datenschutzbeauftragte 
Palmstraße 3 
79539 Lörrach 
Telefon: +49 7621 410-2014 
E-Mail: datenschutz@loerrach-landkreis.de 

 
 

1.3 Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage a) Entscheidung über Bewilligung von 
Leistungen aus Mitteln der Bundesstiftung 
Mutter und Kind 
 
b) zur Erfüllung der Dokumentationspflicht 
gemäß § 10 
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
bei Beratungen gemäß §§ 2,2a SchKG und 
§§ 5,6 SchKG. 
 
c) Dokumentation der 
Schweigepflichtentbindung 
 
d) Einverständniserklärung zur 
Datenverarbeitung 
 

      

1.4 Kategorien personenbezogener Daten, die  
verarbeitet werden 
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      a) Bundesstiftungsantrag: 
Einkommensnachweis, Kopie vom 
Mutterpass und Personalausweis, ggf. 
Mietvertrag(Nachweis), 
Bewilligungsbescheid 
 
b) Schwangerenberatung §§2,2a SchKG: 
Name und Telefonnummer, ggf. Adresse, 
Inhalt der Beratung, ggf. weitere 
Dokumente, die für die Beratung 
erforderlich sind, angebotene 
Hilfsmaßnahmen. 
 
Schwangerschaftskonfliktberatung §§5,6 
SchKG: Problemlage, Inhalt der Beratung, 
angebotene Hilfsmaßnahmen. 
Telefonnummer im internen digitalen 
Kalender getrennt von den übrigen 
Aufzeichnungen. 
 
c) Schweigepflichtentbindungserklärung 
 
d) Einverständniserklärung zur 
Datenverarbeitung 
 

1.5 Berechtigtes Interesse des Verantwortlichen, wenn 
die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 f DSGVO beruht 

Die Datenverarbeitung beruht nicht auf Art. 
6 Abs. 1 f DSGVO 

      

1.6 Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
wenn die personenbezogenen Daten regelmäßig 
weitergegeben werden 

Bei Beantragung von Leistungen aus 
Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind: 
Daten werden mit Zustimmung der 
Antragsstellerin an die Bundesstiftung 
weitergegeben. Die Antragsstellerin erhält 
ein Informationsblatt nach Art. 13 DS-GVO. 

      

1.7 Absicht der Übermittlung in ein Drittland/an eine 
internationale Organisation sowie das Vorhanden-
sein oder Fehlen eines Angemessenheits-be-
schlusses der Kommission 

Die Daten werden nicht in ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation 
übermittelt. 

      

 
 

Nr. Beschreibung Inhalt 

2. Für eine faire und transparente Verarbeitung notwendige Informationen 

2.1 Dauer der Datenspeicherung oder Kriterien für die 
Festlegung der Dauer 
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      a) Die Unterlagen für die Bundesstiftung 
werden nach 5 Jahren vernichtet. 
 
b) die Telefonnummern der Klient(inn)en 
(Beratungen §§5,6 SchKG) werden nach 1 
Monat aus dem internen Kalender gelöscht. 
 
b) die Dokumentation der 
Beratungsgespräche wird nach 5 Jahren 
gelöscht.  
 
c) die Schweigepflichtentbindung und 
Einverständniserklärung zur 
Datenverarbeitung werden zeitgleich mit 
der Dokumentation des 
Beratungsgesprächs gelöscht.  
 

2.2 Allgemeine Rechte der/des Betroffenen 
Recht auf 

 Auskunft 
 Berichtigung 
 Löschung 
 Einschränkung der Verarbeitung 
 Widerspruchsrecht 
 Recht auf Datenübertragbarkeit 

      

2.3 Recht auf Widerruf der erteilten Einwilligung in die 
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 a oder Art. 9 
Abs. 2 a DSGVO auf die Zukunft hin 

 Ja 
 Nein 

       

2.4 Bestehen eines Beschwerderechts gegenüber der 
Aufsichtsbehörde 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 
Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Telefon: 0711 615541-0 
Fax: 0711 615541-15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

      

2.5 Quelle, von der die personenbezogenen Daten  
bezogen werden/worden sind  

Von den Schwangeren / Klient(inn)en 

      

2.6 Automatisierte Entscheidungsfindung gemäß 
Art. 22 DSGVO 

 Es liegt keine automatisierte Entscheidung vor 
 Die automatisierte Entscheidung erfolgt auf  

 folgender Rechtsgrundlage/Ermächtigung 

             

 Information zur involvierten Logik;  
 Tragweite und Auswirkungen der Verarbeitung: 

       

 


